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Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Herrn Abgeordneten Dr. Martin Sattelkau (CDU)
über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/26099
vom 13.05.2026
über Tote Baustellen der Berliner Wasserbetriebe im Bezirk Treptow-Köpenick

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:
Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und
Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine sachgerechte Antwort bemüht und hat
daher die Berliner Wasserbetriebe (BWB) und das Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin um
Stellungnahmen gebeten. Sie werden in der Antwort an den entsprechend gekennzeichneten
Stellen wiedergegeben.

Vorbemerkung des Abgeordneten:
In Treptow-Köpenick berichten Bürgerinnen und Bürger wiederholt von Baustellen der Berliner Wasserbetriebe, bei
denen Absperrungen, Haltverbote oder sonstige verkehrsrechtliche Einschränkungen über längere Zeit bestehen
bleiben, obwohl vor Ort zeitweise keine Bautätigkeit erkennbar ist. Für Anwohnerinnen und Anwohner,
Gewerbetreibende sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer entsteht dadurch der Eindruck
sogenannter "toter Baustellen". Vor diesem Hintergrund besteht ein bezirkliches öffentliches Interesse daran, wie
Bauzeiten in Treptow-Köpenick geplant, Bauunterbrechungen gesteuert, Baustelleneinrichtungen überprüft und
Belastungen für die Betroffenen vor Ort möglichst geringgehalten werden.

Frage 1:

Welche Bauvorhaben der Berliner Wasserbetriebe wurden seit dem 1. Januar 2023 im öffentlichen Straßenland des
Bezirks Treptow-Köpenick durchgeführt oder begonnen, soweit sie mit Absperrungen, Haltverboten oder sonstigen
verkehrsrechtlichen Einschränkungen verbunden waren oder sind?
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Antwort zu 1:

Die BWB teilen mit:
„Die Berliner Wasserbetriebe setzen in diesem Jahr ca. 74 erforderliche und geplante
Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von ca. 26 Mio. € im Bezirk Treptow-Köpenick um. Hierin
sind anteilsmäßig gleichermaßen Maßnahmen enthalten, die bereits in einem der Vorjahre
begonnen wurden und/oder in einem Folgejahr beendet werden. Die mehrjährige Abarbeitung
ist einerseits dem erforderlichen Umfang und andererseits der hohen Komplexität einiger
Maßnahmen geschuldet.
Diese Komplexität zeigt sich vor allem in den Abhängigkeiten zu gleichzeitig laufenden Vorhaben
Dritter sowie zu besonderen örtlichen Gegebenheiten.
Ein aktuelles Bauvorhaben in der Altstadt Köpenick ist ein entsprechendes Beispiel. Im Zuge der
Gleiserneuerungsmaßnahme der BVG werden Anlagen der BWB ebenfalls erneuert. Neben den
örtlichen Gegebenheiten (Abhängigkeiten bei der Verkehrsführung) stellen insbesondere die
denkmalschutzrechtlichen und brandschutzthematischen Auflagen sowie der dichte
Leitungsbestand von Anlagen Dritter (Strom-, TK-Anlagen usw.) eine besondere Herausforderung
dar.“

Das Bezirksamt Treptow-Köpenick teilt mit:
„Die Baumaßnahmen der BWB, die seit dem 1.1.23 stattgefunden haben, können den
angefügten Tabellen entnommen werden (Quelle: Programm VMS). Baumaßnahmen der BWB
sind grundsätzlich nicht ohne Aufgrabungen möglich, weshalb bei jeder Baumaßnahme
verkehrliche Einschränkungen mit verkehrsrechtlich angeordneten Absperrungen, Halteverboten,
etc. erforderlich sind - unabhängig davon, ob sie auf dem Gehweg, dem Radweg oder der
Fahrbahn stattfinden.“

Frage 2:

Bitte tabellarisch nach Straße/Abschnitt, Art der Maßnahme, geplantem Baubeginn, geplantem Bauende,
tatsächlichem Bauende bzw. aktuellem Stand darstellen.

Antwort zu 2:

Die BWB teilen mit:
„Für eine tabellarische Analyse zu den einzelnen Maßnahmen, insbesondere die Darstellung von
Bauunterbrechungen und den maßgeblichen Gründen dafür, bedarf es einer einzelnen
Auswertung von Bauakten – die Daten stehen nicht zur Verfügung.“

Das Bezirksamt Treptow-Köpenick teilt mit:
„Es wird auf die beigefügten Tabellen (Anlage 1) verwiesen. Das Programm VMS bildet den
Stand der Einzelmaßnahmen in der Übersicht nur in dieser Form ab. Das Programm hat keine
Übersicht vorgesehen, die die erfragten Informationen abdeckt. Für mehr Informationen müsste
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jede Maßnahme händisch einzeln geöffnet und durchsucht werden, um die Informationen
anschließend in einer Excel-Tabelle einzupflegen. Dieser Rechercheaufwand kann nicht ohne
Vernachlässigung der täglichen Pflichtaufgaben betrieben werden“

Seitens des Senats liegen nur Informationen zu dem frühestmöglichen Beginn und dem spätesten
Ende der Arbeiten entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnungen vor. Ob und in welchem
zeitlichen Umfang tatsächlich Arbeiten stattfinden, wird nicht dokumentiert.

Frage 3:

Bei welchen der in Frage 1 genannten Bauvorhaben in Treptow-Köpenick kam es zu Verzögerungen gegenüber der
ursprünglichen Bauzeitenplanung oder zu Bauunterbrechungen von mehreren Arbeitstagen?
Bitte jeweils Zeitraum, Dauer und maßgebliche Gründe der Verzögerung oder Unterbrechung angeben.

Antwort zu 3:

Die BWB teilen mit:
„Siehe Antwort zu 2.“

Das Bezirksamt Treptow-Köpenick teilt mit:
„Es wird auf die fehlenden Möglichkeiten zur digitalen Auswertung hingewiesen, siehe Antwort zu
Frage 2.
Bezüglich der Gründe für Verzögerungen ist festzustellen, dass grundsätzlich keine Forderung an
Sondernutzer des öffentlichen Straßenlandes (zu denen u.a. die BWB zählen) besteht, dem SGA
als Straßenbaulastträger die Gründe für Verlängerungen bekanntzugeben. In der Regel handelt
es sich unter anderem um Lieferschwierigkeiten, Fachkräftemangel, Aushärtezeiten von Beton,
Vorfinden von Drittleitungen im Untergrund oder die Verweigerung der Bauabnahme durch das
SGA. Das Arbeiten unter Verkehr erschwert grundsätzlich jegliche Arbeiten erheblich.“

Frage 4:

Bei welchen der in Frage 1 genannten Bauvorhaben in Treptow-Köpenick blieben während solcher Verzögerungen
oder Bauunterbrechungen Absperrungen, Haltverbote oder sonstige verkehrsrechtliche Einschränkungen bestehen?
Bitte jeweils darstellen, ob und in welchem Umfang diese Einschränkungen während der Verzögerung oder
Unterbrechung überprüft, reduziert, vorübergehend aufgehoben oder zurückgebaut wurden.

Antwort zu 4:

Die BWB teilen mit:
„Mit der Einrichtung von Baumaßnahmen gehen zwangsläufig auch immer Einschränkungen für
den Gemeingebrauch während der Bauzeit einher. Diese äußern sich neben erhöhten
Emissionen durch den Baustellenbetrieb auch in eingeschränkten Parkmöglichkeiten und
gewohnten Verkehrsführungen. Für jede Baumaßnahme im öffentlichen Straßenraum ist
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grundsätzlich eine Sondernutzungsgenehmigung des Bezirksamtes erforderlich. Alle
bauzeitlichen Verkehrseinschränkungen werden außerdem mit den zuständigen Behörden (Senat
für Mobilität, Verkehr und Klimaschutz bzw. bezirkliche Straßenverkehrsbehörde usw.)
abgestimmt und von diesen angeordnet. Diese Anordnungen sind verbindlich umzusetzen und
verlieren ihre Gültigkeit, wenn sie einseitig geändert oder angepasst werden. Jede Änderung der
Anordnung bedarf eines Änderungsantrags. Ein weiteres Hindernis für einen effizienten und
kontinuierlichen Bauablauf ist oft die Anordnung sehr kleiner Arbeitsbereiche zur möglichst
geringen Einschränkung des Verkehrs. Dadurch kann nur in kleinen Abschnitten gebaut werden
und der Tiefbau kann erst in den nächsten Abschnitt wechseln, wenn der vorhergehende Abschnitt
vollständig freigegeben ist. Oft ließe sich auch innerhalb von Vollsperrungen erheblich effektiver
und damit schneller arbeiten.“

Das Bezirksamt Treptow-Köpenick teilt mit:
„Dazu wird am SGA keine Statistik geführt, das Programm VMS gibt eine derartige Auswertung
nicht vor. Werden übriggebliebene Absperrmaterialien festgestellt, obwohl die Maßnahme dies
nicht mehr erfordert, setzt sich das SGA mit dem Verursacher (hier der BWB) in Verbindung und
fordert die Beseitigung. In den meisten Fällen erfordert eine Verzögerung auf der Baustelle das
Bestehenbleiben der angeordneten Absperrung. Die verkehrsbehördliche Anordnung der
zuständigen SVB macht ihre Gültigkeit nicht von eventuellen Unterbrechungen abhängig,
sondern immer von dem mittelbaren Einfluss auf den Verkehr durch die Aufgrabung – dieser
bleibt unabhängig von Verzögerungen in der Ausführung bestehen.“

Frage 5:

Nach welchen Kriterien wird bei Bauvorhaben der Berliner Wasserbetriebe im Bezirk Treptow-Köpenick entschieden,
wann Absperrungen, Haltverbote, Baustelleneinrichtungen oder sonstige Verkehrseinschränkungen eingerichtet,
verkleinert, vorübergehend aufgehoben oder vollständig zurückgebaut werden?

Antwort zu 5:

Gemäß § 11 Absatz 3 Berliner Straßengesetz sind Arbeiten im öffentlichen Straßenland so
durchzuführen, dass die Beeinträchtigungen für den Gemeingebrauch auf die geringstmögliche
Fläche und die kürzest mögliche Dauer beschränkt werden. Vor diesem Hintergrund sind
Baustelleneinrichtungen und Verkehrseinschränkungen fortlaufend an den tatsächlichen
Baufortschritt anzupassen.

Ob und in welchem Umfang Absperrungen verkleinert, vorübergehend aufgehoben oder
vollständig zurückgebaut werden können, hängt dabei wesentlich vom konkreten Baugeschehen,
den technischen Erfordernissen des jeweiligen Bauabschnitts sowie den Belangen der
Verkehrssicherheit ab.
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Insbesondere bei geöffneten Rohrgräben, erforderlichen Aushärtezeiten, Materiallieferungen
oder unvorhergesehenen Umständen im Untergrund kann es erforderlich sein, angeordnete
Verkehrssicherungsmaßnahmen auch während vorübergehender Unterbrechungen
aufrechtzuerhalten.

Bei länger andauernden Unterbrechungen sind die Verkehrsbeschränkungen im Einvernehmen
mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde auf das erforderliche Mindestmaß zu reduzieren.
Dauert eine Unterbrechung länger als zwei Wochen an, sind die betroffenen Verkehrsflächen
grundsätzlich wieder für den Verkehr freizugeben, soweit dem keine technischen oder
sicherheitsrelevanten Gründe entgegenstehen.

Die Entscheidung über Einrichtung, Umfang, Anpassung oder Rückbau von Absperrungen,
Haltverboten, Baustelleneinrichtungen sowie sonstigen verkehrsrechtlichen Einschränkungen
erfolgt auf Grundlage der jeweils erteilten verkehrsrechtlichen Anordnungen unter
Berücksichtigung der konkreten Erfordernisse des Bauablaufs und des Baugeschehens vor Ort.

Das Bezirksamt Treptow-Köpenick teilt darüber hinaus mit:
„Derartige Entscheidungen trifft grundsätzlich die vor Ort tätige Baufirma oder ggf. die
Bauherren, wie z.B. die BWB. Die Art der Absperrung (Aufstellung von Verkehrszeichen) richtet
sich nach Ausmaß der im öffentlichen Straßenland stattfindenden Arbeiten oder Arbeiten mit
Auswirkung auf den öffentlichen Straßenverkehr. Die Vorgaben ergeben sich aus der
Straßenverkehrs-Ordnung und der Richtlinie für die verkehrsrechtliche Sicherung von
Arbeitsstellen an Straßen. Neben dem tatsächlichen Baufeld sind auch Sicherheitsabstände zu
beachten. Sofern Arbeiten für einen längeren Zeitraum unterbrochen werden müssen gilt laut
Nebenbestimmung Nr. 15, dass die Arbeitsstelle zurückgebaut oder teilweise zurückgebaut
werden muss. Oft kommt diese Nebenbestimmung nicht zum Tragen, da das zum Beispiel
fehlende Arbeitsmaterial bestellt oder beschafft werden muss, wobei von einer zeitnahen
Beschaffung ausgegangen wird. Oder es tritt z.B. eine Verzögerung zu dem Zeitpunkt ein, wenn
der Rohrgraben geöffnet ist und ein zwischenzeitliches Wiederverfüllen immense Kosten oder ein
Sperren weiterer Fahrspuren zur Folge hätte. Oft ist der Zeitpunkt der Wiederaufnahme der
Arbeiten nicht unmittelbar bekannt, so dass der Graben geöffnet bleib, ohne dass ein sichtbares
Weiterarbeiten stattfindet. Ein Wiederaufgraben nach einer zwischenzeitlichen Verfüllung ist
verkehrlich noch weniger hinnehmbar.
Leider stehen dem Straßen- und Grünflächenamt Treptow-Köpenick nicht ausreichend
personelle Kapazitäten zur Verfügung, um die ordnungsgemäße Umsetzung jeder
verkehrsrechtlichen Anordnung zu verfolgen bzw. überprüfen.“

Die BWB teilen mit:
„Bevor geplante Baustellen eingerichtet werden können, sind die Zustimmungen des zuständigen
Bezirksamts, der Straßenverkehrsbehörde und ggf. anderer Leitungsverwaltungen erforderlich.
Die Straßenverkehrsbehörde ist in Berlin für die Sicherheit und Ordnung des öffentlichen
Straßenverkehrs zuständig. Sie regelt unter anderem Baustellenabsicherungen, richtet
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Halteverbote ein und erteilt Ausnahmegenehmigungen gemäß der Straßenverkehrsordnung. In
Berlin sind die Aufgaben auf zwei verschiedene Behörden aufgeteilt. Die bezirklichen Straßen-
und Grünflächenämter sind in den 12 Bezirken für das untergeordnete Nebenstraßennetz sowie
für den gesamten ruhenden Verkehr in allen Straßen zu-ständig. Die Zentrale Behörde, die
Verkehrslenkung Berlin, ist für den fließenden Verkehr im übergeordneten Hauptstraßennetz
zuständig. Die Genehmigung zur Errichtung von Baumaßnahmen erfolgt im Zuge einer
Beantragung. Nicht beantragte oder nicht genehmigte Baumaßnahmen dürfen nicht
durchgeführt werden. Im Rohrschadensfall treffen Feuerwehr und Polizei bereits
Verkehrssicherungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr, die im Nachgang beantragt werden
müssen. Bei größeren geplanten Bauvorhaben erfolgen Absprachen zwischen unserer Planung,
ggf. dem Netzbetreiber und den beteiligten Genehmigungsbehörden.“

Frage 6:

Welche Abstimmungen finden bei Bauvorhaben der Berliner Wasserbetriebe im öffentlichen Straßenland des Bezirks
Treptow-Köpenick zwischen den Berliner Wasserbetrieben, der jeweils zuständigen Straßenverkehrsbehörde, dem
Bezirksamt Treptow-Köpenick und gegebenenfalls weiteren Leitungsträgern statt, um Bauzeiten,
Verkehrsbeeinträchtigungen und Belastungen für Anwohnerinnen und Anwohner möglichst gering zu halten?

Antwort zu 6:

Im Rahmen des Verfahrens zur Beantragung verkehrsrechtlicher Anordnungen bei der zentralen
Straßenverkehrsbehörde werden die eingereichten Unterlagen insbesondere hinsichtlich ihrer
verkehrlichen Vertretbarkeit geprüft und mit den ausführenden Baufirmen abgestimmt. Vor Erlass
einer verkehrsrechtlichen Anordnung wird das Tiefbauamt des Bezirksamts Treptow-Köpenick im
Rahmen der vorgeschriebenen Beteiligung angehört.

Das Bezirksamt Treptow-Köpenick teilt dazu mit:
„Im Rahmen der beiden Antragsverfahren – auf verkehrsrechtliche Anordnung und auf
Sondernutzung - wird jede beantragte Maßnahme grundsätzlich auf Schlüssigkeit, Plausibilität
und Konfliktträchtigkeit mit anderen Maßnahmen geprüft. Die dafür zuständigen
Straßenverkehrsbehörden und Straßenunterhaltung sind in Baubesprechungen mit eingebunden
und befinden sich im Austausch mit den Leitungsunternehmen bezüglich der Bauzeit, der
vertragsgemäßen Wiederherstellung der Oberflächen sowie der Einschränkungen für die
Allgemeinheit bzgl. des Straßenverkehrs.“

Frage 7:

Welche Vorgaben bestehen bei den Berliner Wasserbetrieben für Bauvorhaben im Bezirk Treptow-Köpenick, um
sicherzustellen, dass Baustelleneinrichtungen, Absperrungen und Haltverbote erst dann eingerichtet werden, wenn
der tatsächliche Baubeginn absehbar ist und die erforderlichen personellen, technischen, materialbezogenen und
verkehrsrechtlichen Voraussetzungen für die Durchführung der Arbeiten vorliegen?
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Antwort zu 7:

Die BWB teilen mit:
„Siehe Antwort zu 5.“

Frage 8:

Nach welchen Kriterien entscheiden die Berliner Wasserbetriebe bei Bauvorhaben im Bezirk Treptow-Köpenick, ob
mehrere Maßnahmen in räumlichem oder zeitlichem Zusammenhang parallel begonnen oder nacheinander
abgearbeitet werden, und welche Maßnahmen werden ergriffen, um zu vermeiden, dass mehrere Baustellen
gleichzeitig eingerichtet sind, tatsächlich aber nur an einzelnen Abschnitten gearbeitet wird?

Antwort zu 8:

Die BWB teilen mit:
„Die Berliner Wasserbetriebe sind bestrebt, die Verkehrseinschränkungen während der Arbeiten
auf das absolut erforderliche Maß und den erforderlichen Zeitraum zu begrenzen. Dennoch kann
es vorkommen, dass eingerichtete Verkehrsführungen den Eindruck erwecken, auf den Baustellen
werde nicht „vollflächig“ gearbeitet. Bei diesen Flächen kann es sich um logistisch und/oder
technologisch benötigte Flächen handeln, beispielsweise um Flächen, die nach Betonagen einer
Aushärtezeit unterliegen.
Bei Vorhandensein der erforderlichen Rahmenbedingungen greifen die Berliner Wasserbetriebe
nach Möglichkeit zunehmend auf minimalinvasive Sanierungs- und Erneuerungsverfahren zurück.
Das reduziert zwar die Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger im Verkehr, kann aber
unter Umständen ebenfalls den Eindruck einer „toten Baustelle“ erwecken, da der Baufortschritt
bei diesen Verfahren für Außenstehende nicht immer offensichtlich ist.“

Frage 9:

Welche Bauvorhaben der Berliner Wasserbetriebe sind in den kommenden zwölf Monaten im Bezirk Treptow-
Köpenick geplant, insbesondere in den Bereichen Altstadt Köpenick, Kietz/Kietzer Feld, Wendenschloß, Allende-
Viertel I und II, Müggelheim und Müggelhort?
Bitte tabellarisch nach Ort/Straße, Art und Umfang der Maßnahme, geplantem Baubeginn, geplanter Bauzeit sowie
erwarteten Einschränkungen für Anwohnerinnen und Anwohner, Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmerinnen
und Verkehrsteilnehmer darstellen.

Antwort zu 9:

Die BWB teilen mit:
„Aktuelle größere Baumaßnahmen:

 Müggelbergallee, Trinkwasser, Leitungsdimension DN 600, Baubeginn: 20.11.2025
geplantes Bauende 31.12.2027
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 Michael-Brückner-Str., Rohrschaden DN 600, Baubeginn 22.10.2025 geplantes Bauende
15.08.2026

 M.-Todenhagen Str. Trinkwasser, DN 80, Baubegnn 18.03.2026, geplantes Bauende
15.06.2026

 Strandschloßweg, Rohrschaden
 Königsheideweg 200, Rohrschaden Trinkwasser DN 600, Baubeginn 09.04.2026,

geplantes Bauende 29.06.2026
 Markomannenstr., Trinkwasser DN 150, Baubeginn 03.03.2025, geplantes Bauende

27.07.2026
 Baumschulenstr., Trinkwasser DN 200, Baubeginn 09.03.2026, geplantes Bauende

31.12.2026“

Das Bezirksamt Treptow-Köpenick teilt mit:
„Im Anhang (Anlage 2) befindet sich eine Liste der von den BWB bereits beantragten
Baumaßnahmen (Quelle: Programm VMS). Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit,
da das SGA nicht im Detail weiß, welche Maßnahmen intern bei den BWB geplant sind. Viele
Maßnahmen entstehen erst nach Feststellen von Verstopfungen oder Defekten an Rohrleitungen
im Abwasserbereich oder bei Feststellung jeglichen Reparaturbedarfs an Regen- oder
Trinkwasserleitungen. Diese sind nicht vorhersehbar. Beim Auftreten von Havarien wird die Straße
oder der Gehweg ohne vorherige Absprachen aufgegraben. Es gilt vordergründig darum, den
Versorgungsauftrag der Bevölkerung durch die BWB zu erfüllen.“

Berlin, den 01.06.2026

In Vertretung
Arne Herz
Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
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Gesamt: 69 

Anlage 2 zur Schriftlichen Anfrage Nr. 19/26099




